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Öffentliche Aufträge: EuGH: Subunternehmerleistung 
darf nicht begrenzt werden 

| Die Frage, mit welchem Anteil am Gesamtauftrag ein Subunternehmer bei VgV-
Verfahren (Vergabe öffentlicher Aufträge) maximal beauftragt werden darf, ist seit 
Jahren umstritten. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat jetzt klargestellt, dass 
nationale Begrenzungen nicht zulässig sind. Damit ist die Unsicherheit beendet. |  

Der EuGH führt u. a. Folgendes aus: „Eine nationale Vorschrift, die den Teil des 
Auftrags, den der Bieter als Unterauftrag an Dritte vergeben darf, auf 30 Prozent 
beschränkt, verstößt gegen Europarecht“. Die Entscheidung gilt nicht nur für 
ausführende Firmen, sondern auch für Generalplaner. 

Quelle | EuGH, Urteil vom 26.9.2019, C-63/18, Abruf-Nr. 212725 unter www.iww.de. 
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